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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §24 Abs1;

1. BAO § 24 heute

2. BAO § 24 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Für die Zurechnung des Verkaufserlöses kommt es auf das wirtschaftliche Eigentum im Zeitpunkt des Verkaufes an (vgl.

allgemein zu Veräußerungsgeschäften Peyerl, Die Verlagerung von Einkünften, 2015, 75 f, m.w.N.; im Zusammenhang

mit Verhältnissen unter Angehörigen Ruppe in Ruppe (Hrsg.), Handbuch der Familienverträge2, 1985, 132 und 141).Für

die Zurechnung des Verkaufserlöses kommt es auf das wirtschaftliche Eigentum im Zeitpunkt des Verkaufes an

vergleiche allgemein zu Veräußerungsgeschäften Peyerl, Die Verlagerung von Einkünften, 2015, 75 f, m.w.N.; im

Zusammenhang mit Verhältnissen unter Angehörigen Ruppe in Ruppe (Hrsg.), Handbuch der Familienverträge2, 1985,

132 und 141).
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